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1. Kapitel —  Verbrechen gegen Souveränität der DDR,

Frieden, Menschlichkeit und Menschenrechte

„Das Gesetz gründet sich au f Art. 1 und 2 der C harta der V ereinten 
Nationen sowie auf das Potsdam er Abkommen, im besonderen auf 
Abschn. A, Ziff. 3 und auf Art. 6 Buchst, a des S tatu ts des In ternatio 
nalen M ilitärgerichtshofes . . .  Der C harak ter aller vom Völkerrecht 
als verbrecherisch erk lärten  H andlungen verlangt ih re  Verfolgung und 
Bestrafung, unabhängig von wem und an welchem Ort sie begangen 
sind.“
Die allgemein anerkannten Normen des Völkerrechts über die Bestra

fung von Verbrechen gegen den Frieden, gegen die Menschlichkeit und 
von Kriegsverbrechen sind nach Artikel 91 der Verfassung der DDR 
unmittelbar geltendes und anwendbares Recht. So auch die T atbestände 
über Verbrechen gegen den Frieden, über Kriegsverbrechen und Ver
brechen gegen die Menschlichkeit, w ie sie im A rt. 6 a, b und c des IMT- 
S tatu ts defin iert w orden sind. Das hat bereits das Oberste Gericht der 
DDR ausdrücklich in dem U rteil gegen Globke festgestellt (vgl. OG NJ 
1963, S. 449 ff., h ier insbes. S. 507).

5. Die T atbestände des 1. Kap. dienen einem  gesellschaftlichen G rund
anliegen: Sie haben vor allem  den strafrechtlichen Schutz der 

S ouveränität der DDR, die Sicherung des Friedens, der Menschlichkeit 
und der M enschenrechte zum Inhalt.

Verbrechen gegen die Souveränität der DDR oder Verbrechen gegen 
die M enschenrechte sind keine besonderen K ategorien der in diesem 
K apitel enthaltenen Tatbestände. Der Schutz der S ouveränität der DDR 
und der M enschenrechte ist ein unm ittelbares G rundanliegen auch anderer 
Tatbestände. Infolge der in ternationalen  Lage und der besonderen Situation 
in Deutschland, angesichts der aggressiven H andlungen W estdeutschlands 
und anderer im perialistischer M ächte tragen A ngriffe gegen die Souveräni
tä t der DDR gleichzeitig friedensgefährdenden C harakter. Die G rund
funktion der Tatbestände des I. Kap. ergibt sich daher aus der engen 
V erknüpfung des Schutzes der Souveränität der DDR, des W eltfriedens 
sowie der Achtung der Menschenrechte, einschl. der S taatsbürger- und 
M enschenrechte der Bürger der DDR. Die Sicherung dieser grundlegenden 
Prinzipien auch m it strafrechtlichen M itteln ist völkerrechtliche Ver
pflichtung fü r die DDR, darüber hinaus aber auch aller anderen Völker 
und Staaten.

Aus der in der U N O-Charta festgelegten völkerrechtlichen Verpflich
tung, die E rhaltung des W eltfriedens zu sichern und alle friedensgefähr
denden Angriffe, nicht nur solche gegen den eigenen Staat, ab/.uwehren, 
weil die E rhaltung des W eltfriedens un te ilbar ist, folgt, auch die N otw en
digkeit, daß diese S traftatbestände nicht nur die DDR gegen friedens
gefährdende Angriffe schützen, sondern auch andere Staaten. Es entspricht 
der Politik der DDR, im m er und überall fü r die E rhaltung  des Friedens 
zwischen den S taaten einzutreten und alle Anschläge gegen das friedliche 
Zusam m enleben der S taaten  zu verurteilen, Deswegen bringen die T at
bestände auch zum Ausdruck, daß ausgehend von den Prinzipien der 
UNO-Charta die DDR sich verpflichtet, eine universelle S trafbarkeits-


